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1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

1.1	 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und auf der Grundlage des Operationellen 
Programms (OP) für den Zeitraum 2000 - 2006 unter 
Beachtung der hier geltenden einschlägigen Bestim
mungen aus den EU-Verordnungen, insbesondere der 
VO (EG) Nr. 1260/1999, der §§ 23 und 44 der Landes
haushaltsordnung (LHO) und der dazu ergangenen Ver
waltungsvorschriften Zuwendungen für Maßnahmen 
zur Entwicklung militärischer Hinterlassenschaften mit 
dem Ziel ihrer zivilen Nachnutzung (Konversion) im 
Land Brandenburg. 

1.2	 Militärische Hinterlassenschaften im Sinne dieser 
Richtlinie sind: 

- Flächen und Bereiche, deren bisherige militärische 
Nutzung aufgegeben wurde oder deren Aufgabe ab
sehbar ist. Dazu gehören ehemalige WGT-, NVA-, 
MdI- und Grenztruppen-Flächen sowie vormals von 
der Bundeswehr genutzte Flächen; 

- ehemalige Rüstungsbetriebe und ehemals durch 
Rüstungsbetriebe genutzte Flächen, die durch die 
dauerhafte Umstellung der militärischen auf eine zi
vile Produktpalette nicht mehr benötigt werden. 

Die Aufwertung dieser militärischen Hinterlassenschaf
ten schließt die Förderung kleiner und mittlerer Unter
nehmen im Rahmen der „De-minimis“-Regelung ein. 

1.3	 Mit den Fördermaßnahmen sollen kurz- und mittelfris
tig die durch die militärische Vornutzung der Liegen
schaften entstandenen negativen Auswirkungen insbe
sondere auf Umwelt und wirtschaftliche Infrastruktur 
der betroffenen Standorte und Regionen beseitigt oder 
zumindest verringert werden. 

1.4	 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewil
ligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermes
sens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2 	Gegenstand der Förderung 

2.1	 Maßnahmen zur Wiederherrichtung und Sanierung von 
Konversionsliegenschaften mit dem Schwerpunkt „Schutz 
und Verbesserung der Umwelt“. 

2.1.1	 Vorbereitung und Durchführung von Abriss, Beräu
mung, Entsiegelung sowie Altlastenbeseitigung und Ge
ländeaufbereitung, wenn dies zur Beseitigung von Ge
fährdungspotenzialen und zur Verbesserung der Umwelt 
beiträgt. Zur Vorbereitung gehören z. B. Projektplanung, 
Entwicklungskonzeptionen, Bestandserfassung und Alt
lastenuntersuchungen. 

Insbesondere sind solche Gesamtmaßnahmen förderfä
hig, deren Finanzierung über Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen nicht oder nicht vollständig gesichert wer
den kann. Die Beseitigung von Altlasten ist förderfähig 
auch im Umgebungsbereich von ehemaligen militäri
schen Liegenschaften, wenn die Kontaminationen ein
deutig der militärischen Nutzung zuzuordnen sind. 

2.1.2	 Kampfmittelräumung, wenn sie für die Entwicklung der 
Liegenschaft zwingend notwendig und keine andere Fi
nanzierung möglich oder kein anderer Finanzierungs
träger vorhanden ist. 

2.1.3	 Herstellung gefahrloser Zugänglichkeit und touristi
scher Erschließung von Konversionsflächen in öffentli
cher Zuständigkeit (insbesondere auf ehemaligen Trup
penübungsplätzen). 

2.2	 Maßnahmen auf Konversionsliegenschaften mit 
Schwerpunkt auf „Verbesserung der wirtschaftsnahen 
Infrastruktur“. 

2.2.1	 Herstellung und Verbesserung wirtschaftsnaher Infra
struktur auf Konversionsflächen zur vorrangigen ge
werblichen und/oder industriellen Nutzung. Dazu gehö
ren Flächenfreilegung und -sanierung in Verbindung mit 
innerer verkehrlicher und technischer Erschließung so
wie äußere Erschließung im Umgebungsbereich von 
Konversionsliegenschaften. 

2.2.2	 Sicherung, Sanierung, Umbau und gegebenenfalls Ein
richtung von früher militärisch genutzten Gebäuden für 
eine wirtschaftsrelevante Nachnutzung, insbesondere 
zur Ansiedlung von kleinen und mittleren Unternehmen, 
sowie von Existenzgründern; darüber hinaus für touris
tische, wissenschaftliche, kulturelle Zwecke, sofern sie 
der wirtschaftlichen Belebung sowie der Erhöhung der 
Attraktivität des Standortes für den Fremdenverkehr 
dienen. 

2.2.3	 Nicht förderfähig sind: 

- Maßnahmen zur Erschließung oder Entwicklung 
von Wohngebieten, 

- Schaffung kommunaler Einrichtungen, die der Da
seinsvorsorge dienen, 
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- den Kommunen obliegende Planungsaufgaben zur 
Schaffung von Baurecht, 

- Maßnahmen zur Sicherung des Flugbetriebes auf 
ehemaligen Militärflugplätzen. 

2.3	 Effizienzerhöhung der Maßnahmen nach Nummern 2.1 
und 2.2 durch Organisation des Erfahrungsaustausches 
und von Informationsveranstaltungen unter Einschluss 
der internationalen Zusammenarbeit mit den Mittel- und 
Osteuropäischen Staaten (MOE-Staaten). 

2.4	 Unterstützung von Unternehmen 

Maßnahmen zur Erleichterung der Ansiedlung grund
sätzlich kleiner und mittlerer Unternehmen und von 
Existenzgründern auf Konversionsflächen sowie zur 
Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit durch Unterstützung 
von Investitionen für Bauzwecke bzw. im produktiven 
Bereich (z. B. Maschinen und Anlagen) und zur Er
höhung der Beschäftigung im Rahmen der „De-mini-
mis“-Regelung, das heißt mit maximalem Zuschuss von 
100.000 Euro innerhalb von drei Jahren ab dem Zeit
punkt der ersten „De-minimis“-Beihilfe (Verordnung 
(EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl. EG Nr. L 10 
S. 30 vom 13. Januar 2001). Dieser Betrag umfasst alle 
Arten öffentlicher Beihilfen, die als „De-minimis“-Bei-
hilfe gewährt werden, und berührt nicht die Möglich
keit, dass der Empfänger aufgrund von der Kommission 
genehmigter Regelungen andere Beihilfen erhält. Dieser 
Betrag umfasst alle Kategorien von Beihilfen gleich 
welcher Form und Zielsetzung, mit Ausnahme der Bei
hilfen für die Ausfuhr, für die die Maßnahme nicht gilt. 
Die unter den EGKS-Vertrag fallenden Bereiche, der 
Schiffsbau, der Verkehrssektor und die Beihilfen für 
Ausgaben für die landwirtschaftliche Tätigkeit oder die 
Fischerei sind ausgeschlossen (s. auch ABl. EG Nr. C 68 
S. 9 vom 6. März 1996). 

3	 Zuwendungsempfänger 

3.1	 Zuwendungsempfänger für Maßnahmen nach Num
mern 2.1, 2.2, 2.3: 

Öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften sowie 
nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete juristische Per
sonen. 

3.2	 Zuwendungsempfänger entsprechend Nummer 3.1 kön
nen auf besonderen Antrag die Zuweisungen gemäß 
VV/VVG Nummer 12 zu § 44 LHO zur Erfüllung des 
Zuwendungszweckes an einen Dritten weiterleiten. In 
solchen Fällen kann der Dritte den Eigenanteil teilweise 
oder gänzlich erbringen, insoweit es sich bei dem Drit
ten um eine sonstige öffentliche Institution im Sinne der 
EU-Regelungen handelt. Die Weiterleitung darf keinen 
Beihilfecharakter im Sinne des Artikels 87 des EG-Ver-
trages aufweisen. 

3.3	 Zuwendungsempfänger für Maßnahmen nach Num
mer 2.4 sind im Regelfall kleine und mittlere Unterneh
men (KMU) der gewerblichen Wirtschaft im Sinne des 
Gewerbesteuerrechts sowie Existenzgründer, wenn sie 
der derzeit geltenden Definition der Europäischen Kom
mission entsprechen: 

KMU sind Unternehmen, die 

- weniger als 250 Arbeitskräfte beschäftigen und 
- einen Jahresumsatz von höchstens 40 Millionen Euro 

erzielen oder eine Bilanzsumme von höchstens 
27 Millionen Euro erreichen und 

- sich nicht zu 25 Prozent oder mehr des Kapitals oder 
der Stimmanteile im Besitz eines oder mehrerer 
Unternehmen befinden, die dieser Definition nicht 
entsprechen (Unabhängigkeitskriterium; Aus
nahme: öffentliche Beteiligungsgesellschaften, 
Risikokapitalgesellschaften und - soweit keine Kon
trolle ausgeübt wird - institutionelle Anleger). 

Von der Förderung ausgeschlossen sind: 

- Bauhauptgewerbe, 
- gewerbliche Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, 

soweit nicht Verarbeitung, 
- Großhandel und großflächiger Einzelhandel, 
- Autohäuser. 

4	 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1	 Der Zuwendungsempfänger hat die gewährte Zuwen
dung nur für den von der Bewilligungsbehörde im Zu
wendungsbescheid ausdrücklich bestimmten Zuwen
dungszweck einzusetzen. 

4.2	 Eine Zuwendung wird nur ausgereicht, sofern die Maß
nahmen nicht von anderen Stellen durchzuführen bzw. 
die Kosten nicht von anderen Stellen zu tragen sind oder 
im Rahmen eines anderen Programms gefördert werden 
können. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

4.3	 Mit der Maßnahme darf erst nach Zugang des Zuwen
dungsbescheides begonnen werden. 

4.4	 Das Vorhaben muss den Belangen der Raumordnung 
und Landesplanung sowie des Natur- und Umweltschut
zes Rechnung zu tragen. 

4.5	 Zuwendungen für Maßnahmen nach Nummern 2.1 und 
2.2 dürfen in der Regel nur auf Flächen erfolgen, die 
sich im Eigentum des Antragstellers befinden oder an 
denen der Antragsteller eigentumsgleiche Rechte hat 
und auf denen ohne vorhergehende Maßnahmen zur 
Reaktivierung keine Investitionen vorgenommen wer
den können. 

Zuwendungen für Maßnahmen nach Nummern 2.1 und 
2.2 dürfen bei Flächen, die sich nicht im Eigentum der
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Antragsteller nach Nummer 3.1 befinden, nur gewährt 
werden, wenn die Wahrung von kommunalen bzw. Ge
meinwohlinteressen durch öffentlich-rechtliche oder 
privatrechtliche (analog Anhang 7 des 22. Rahmenplans 
der GA, Bundestags-Drucksache 12/4850 vom 19. Mai 
1993) städtebauliche Verträge sichergestellt ist. 

Rechtliche bzw. gesetzliche Verpflichtungen des Eigen
tümers sind nicht Gegenstand der Förderung. 

4.6	 GA-Förderung 

Eine Förderung erfolgt grundsätzlich nur, wenn dies aus 
der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regio
nalen Wirtschaftsstruktur (GA) nicht möglich ist. 

4.7	 Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln 
aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung 
(EFRE) ist die Zustimmung des EFRE-Ausschusses des 
Landes Brandenburg. 

4.8	 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Zuwendungsvoraussetzung ist für Infrastrukturvorha
ben entsprechend Nummer 2.2 grundsätzlich das Vor
liegen eines rechtswirksamen Bebauungsplans oder der 
Verfahrensstand gemäß § 33 des Baugesetzbuches 
(BauGB) bzw. die Zustimmung gemäß § 125 Abs. 2 
BauGB. 

4.9	 Dem Förderantrag ist, wenn Erdarbeiten durchgeführt 
werden, die Munitionsfreiheitsbescheinigung des 
Staatlichen Munitionsbergungsdienstes - sofern Muni
tionsberäumung nicht selbst Gegenstand der Förderung 
ist - sowie bei Maßnahmen mit Altlastenbezug eine Stel
lungnahme der unteren Abfallwirtschaftsbehörde bei
zufügen. 

5 	Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung 

5.3 Fördersätze 

5.3.1 Der Fördersatz bei Maßnahmen nach Nummern 2.1 bis 
2.3 beträgt bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen Aus
gaben. 

5.3.2	 Der Fördersatz bei Maßnahmen nach Nummer 2.4 be
trägt bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausga
ben (inklusive aller subventionswerthaltigen Beihilfen). 

5.3.3	 Werden Maßnahmen gemäß Nummern 2.1 und 2.2 mit 
Maßnahmen gemäß §§ 260 bzw. 272 SGB III verbun
den, so können die dabei bewilligten Fördermittel der 
Bundesanstalt für Arbeit bei Vorliegen gegebener Vo
raussetzungen als kommunaler Mitleistungsanteil ange
rechnet werden. Von der antragstellenden Kommune ist 

grundsätzlich ein kommunaler Mindestanteil der zu
wendungsfähigen Gesamtkosten zu erbringen. 

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Bei der Förderung ist grundsätzlich das Ziel der gesam
ten Standortentwicklung zu beachten. Mehrere durch
zuführende Einzelmaßnahmen sind nach Möglichkeit 
zu einer Gesamtmaßnahme zusammenzufassen. 

6.2 Eine Verzahnung mit anderen Förderprogrammen zu ei
nem sinnvollen Fördermix ist grundsätzlich anzustre
ben. Vorrangig gefördert werden Vorhaben, die un
mittelbar oder mittelbar positive Auswirkungen auf den 
ersten Arbeitsmarkt erwarten lassen. Gegebenenfalls ist 
die Koordination mit Maßnahmen anzustreben, die aus 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie im länd
lichen Raum auch aus dem Europäischen Ausrichtungs
und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) 
unterstützt werden. 

6.3 Mit den geförderten Maßnahmen soll innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang des Zuwendungsbescheides be
gonnen werden. Die Projektdauer soll in der Regel 36 
Monate nicht überschreiten. 

7  Verfahren 

7.1 Antragsverfahren 

Förderanträge für Maßnahmen dieser Richtlinie sind bei 
der InvestitionsBank des Landes Brandenburg (Bewilli
gungsbehörde) zu stellen. 

Vor einer formalen Antragstellung ist eine Projektskizze 
(Maßnahmebeschreibung, Begründung der Notwendig
keit des Vorhabens und Grobkostenschätzung) beim Mi
nisterium für Wirtschaft, Ref. 25 V - Konversion -, und 
der Bewilligungsbehörde einzureichen. 

7.2 Bewilligungsverfahren 

7.2.1 Bewilligungsbehörde ist die 

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) 
Steinstraße 104 - 106 
14480 Potsdam. 

7.2.2 Auf Verlangen der Bewilligungsbehörde sind im Einzel
fall ergänzende bzw. erläuternde Unterlagen und Nach
weise vorzulegen. 

7.3 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück
forderung der gewährten Zuwendung gelten die Ver
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waltungsvorschriften/Verwaltungsvorschriften für Ge
meinden (VV/VVG) zu § 44 LHO, soweit nicht in die
ser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden 
sind. 

Über die Landeshaushaltsordnung hinaus sind die Re
gelungen auf der Grundlage bestehender und vorbehalt
lich noch zu erlassender Vorschriften der EU für den 
Strukturzeitraum 2000 - 2006 zu beachten, insbesonde
re der Auszahlungs- und Abrechnungsverfahren. 

7.4	 Abweichend von den Verwaltungsvorschriften zu § 44 
LHO wird bestimmt: 

a)	 Zuwendungs(teil)beträge dürfen nur unter Vorlage 
von Nachweisen über die im Rahmen des Zuwen
dungszwecks tatsächlich getätigten Ausgaben aus
gezahlt werden (VV/VVG Nummer 7 zu § 44 LHO). 

b)	 Ein letzter Teilbetrag von 5 vom Hundert der Ge
samtzuwendung darf darüber hinaus erst gezahlt 
werden, wenn der Zuwendungsempfänger den Ver
wendungsnachweis gemäß Nummer 6 der Allge
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) bzw. Nummer 7 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun
gen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) 
(ANBest-G) vollständig und in prüffähiger Form 
vorgelegt hat. 

7.5	 Bei den Zuwendungen gemäß Nummer 2.4 handelt es 
sich um Subventionen im Sinne von § 264 des Strafge
setzbuches (StGB). Gemäß dem Brandenburgischen 
Subventionsgesetz vom 11. November 1996 (GVBl. I 
S. 306) gelten für Leistungen nach Landesrecht, die
Subventionen im Sinne des § 264 StGB sind, die §§ 2 
bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruch
nahme von Subventionen (Bundesgesetz) vom 29. Juli 
1976 (BGBl. I S. 2034). 

8 	Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in 
Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2004. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Erteilung 
von Verwarnungs- und Bußgeldern 
bei Zuwiderhandlungen gegen die 

Landesschifffahrtsverordnung 
und die Landeshafenverordnung, 

Bußgeldkatalog - LSchiffV/LHafenV 
(BKatSchiff-Hafen) 

Bekanntmachung des Ministeriums 
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 

Vom 10. April 2003 

Das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
gibt die folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ertei
lung von Verwarnungs- und Bußgeldern bei Zuwiderhandlungen 
gegen die Landesschifffahrtsverordnung vom 21. Mai 2002 
(GVBl. II S. 294) und die Landeshafenverordnung vom 18. April 
1997 (GVBl. II S. 306), Bußgeldkatalog - LSchiffV/LHafenV 
(BKatSchiff-Hafen), die in Anwendung der §§ 56 und 58 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, des § 89 der Landes
schifffahrtsverordnung und des § 41 der Landeshafenverord
nung erlassen wurde, bekannt: 

1 Allgemeines 

Ziel dieses Bußgeldkataloges ist es, eine Grundlage für die Er
messensausübung der zuständigen Behörden bei der Ahndung 
der Ordnungswidrigkeiten zu legen, die auf oder an schiffbaren 
Landesgewässern und in Häfen des Landes Brandenburg durch 
Zuwiderhandlungen gegen die Landesschifffahrts- und Landes
hafenverordnung begangen werden. Als Ordnungswidrigkeit 
können nur die Tatbestände geahndet werden, die in den Ord
nungswidrigkeitskatalogen der genannten Verordnungen mit 
Geldbußen bewehrt sind. Das Bußgeldverfahren und das Ver
warnungsgeldverfahren wird nach den Bestimmungen des Ord
nungswidrigkeitengesetzes durchgeführt. 

2 Erteilung von Verwarnungen 

2.1 Ist eine Ordnungswidrigkeit als geringfügig zu beurteilen, 
kann von der Durchführung eines Bußgeldverfahrens abge
sehen werden und eine Verwarnung erteilt werden. Eine Ver
warnung kann nur dann erteilt werden, wenn im nachfol
genden Katalog für den betreffenden Tatbestand nicht aus
schließlich ein Bußgeld vorgesehen ist. 

Verwarnungsgeld soll erhoben werden, wenn zur angemes
senen Ahndung des geringfügigen Verstoßes eine Verwar
nung ohne Verwarnungsgeld nicht ausreichend ist. 

2.2 Ob eine Ordnungswidrigkeit als geringfügig anzusehen ist, 
ist auf Grund einer Gesamtbetrachtung des Verstoßes zu be
urteilen. Maßgebend für diese Beurteilung ist die Bedeutung 
der Handlung und der Grad der Vorwerfbarkeit des Verstoßes. 
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2.3 Eine Handlung ist insbesondere dann als geringfügig zu be
urteilen, wenn sie: 

1.	 von geringer Dauer war, 
2.	 nur ein geringes Maß an Gefährdung verursachte, 
3.	 keine Behinderung der Schifffahrt verursacht hat, 
4.	 mit Wasserfahrzeugen, die mit Muskelkraft betrieben 

werden, begangen wurde ohne Sach- oder Personen
schäden zu verursachen, 

5.	 eine unwesentliche Über- oder Unterschreitung einer 
zeitlichen, räumlichen oder sonstigen Grenze oder Frist 
beinhaltet. 

2.4 Die Erteilung einer Verwarnung ist in der Regel ausge
schlossen: 

1.	 bei vorsätzlicher Handlung, Duldung oder Unterlassung, 
2.	 bei Gefährdung oder Schädigung eines anderen, ausge

nommen in geringfügigen Fällen, 
3.	 bei erheblicher Verkehrsbehinderung, 
4.	 bei grob verkehrswidrigem Verhalten, 
5.	 bei rücksichtslosem Verhalten, 
6.	 bei Erzielung eines erheblichen Gewinns durch das Be

gehen der Ordnungswidrigkeit, 
7.	 in den Fällen, in denen der Katalog ausschließlich ein 

Bußgeld vorsieht. 

2.5 Die Höhe des im Katalog festgesetzten Verwarnungsgeldes 
ist verbindlich. Dabei ist das Einverständnis des Betroffenen 
nach einer Belehrung über sein Weigerungsrecht und die 
Zahlung des Verwarngeldes innerhalb einer festgelegten 
Frist zu beachten (§ 56 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten). 

2.6 Werden durch eine Handlung mehrere geringfügige Tatbe
stände verwirklicht, so ist nur das höchste in Anwendung 
kommende Verwarnungsgeld zu erheben. 

2.7 Wurden durch mehrere Handlungen mehrere geringfügige 
Ordnungswidrigkeiten begangen oder ist gegen dieselbe 
Vorschrift mehrmals verstoßen worden, so ist wegen jedes 
Verstoßes eine Verwarnung zu erteilen. 

2.8 In den Fällen der Nummern 2.6 und 2.7 kann eine Verwar
nung jedoch nur dann erteilt werden, wenn die Handlung 
oder alle Handlungen insgesamt noch als geringfügig einge
schätzt werden. 

3 Erteilung von Bußgeldbescheiden 

3.1 Bei Ordnungswidrigkeiten, die im nachfolgenden Katalog 
aufgeführt sind, wird in der Regel eine Geldbuße nach den 
dort bestimmten Beträgen festgesetzt, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt wird. 

3.2 Die im Katalog bestimmten Beträge sind Regelsätze, die 
von fahrlässiger Begehung, gewöhnlichen Tatumständen 
und mittleren geregelten Verhältnissen ausgehen. 

3.3 Die Regelsätze erhöhen sich 

1.	 um mindestens 25 Prozent, wenn durch die Zuwider
handlung ein anderer gefährdet oder geschädigt worden 
ist, 

2.	 um mindestens 50 Prozent, wenn durch die Zuwider
handlung ein anderer gefährdet und geschädigt worden 
ist, 

3.	 um mindestens 25 Prozent, wenn der Grundtatbestand 
bereits eine Gefährdung oder eine Schädigung enthält 
und eine Schädigung oder eine Gefährdung hinzutritt, 

4.	 um mindestens 50 Prozent, wenn der Schiffsführer eines 
Gefahrguttransportes Vorschriften über Begegnen, Wen
den, Überholen oder über unangepasste Geschwindig
keit nicht beachtet, soweit hierfür nicht Sondertatbe
stände bestehen, 

5.	 um mindestens 50 Prozent im Wiederholungsfalle bei 
Verstößen gegen Vorschriften über Gefahrguttransporte, 
es sei denn, ein Verstoß liegt erhebliche Zeit zurück, 

6.	 um mindestens 20 Prozent, wenn der Betroffene bereits 
einmal wegen gleichartiger Ordnungswidrigkeiten in
nerhalb der letzten drei Jahre mit einer Geldbuße belegt 
worden ist. 

3.4 Die Regelsätze können ermäßigt werden, wenn: 

1.	 die Auswirkungen für die Allgemeinheit sehr gering 
sind, 

2.	 der Betroffene Einsicht zeigt und eine Wiederholung 
nicht zu befürchten ist, 

3.	 die im Katalog vorgesehene Geldbuße zu einer unzu
mutbaren wirtschaftlichen Härte führen würde. 

3.5 Werden durch eine Handlung mehrere Tatbestände verwirk
licht, so ist nur ein Regelsatz, bei unterschiedlichen Regel
sätzen der höchste anzuwenden. Dieser ist im Regelfall an
gemessen zu erhöhen. 

3.6 Werden durch mehrere Handlungen mehrere Tatbestände 
oder wird dadurch derselbe Tatbestand mehrfach verwirk
licht, so wird wegen jeder Tat eine Geldbuße festgesetzt. 

3.7 Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Be
troffene aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, überstei
gen. Reicht das im Katalog bestimmte Höchstmaß des Re
gelsatzes dabei nicht aus, so kann für diese Ordnungswid
rigkeiten eine Geldbuße erhoben werden, die den wirt
schaftlichen Vorteil übersteigt (§ 17 Abs. 4 OWiG). 

3.8 Kommt es zu einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, weil der 
Betroffene mit einer angebotenen Verwarnung nicht einver
standen ist, kann eine Geldbuße in Höhe des Verwarnungs
geldes in Betracht kommen. 

Mit der Veröffentlichung dieser Verwaltungsvorschrift wird die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Erteilung von Verwar
nungs- und Bußgeldern bei Zuwiderhandlungen gegen die Lan
desschifffahrtsverordnung und die Landeshafenverordnung, 
Bußgeldkatalog - LSchiffV/LHafenV (BKatSchiff-Hafen) vom 
29. Juni 2000 (ABl. S. 374) aufgehoben.
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